
 

  

 

Auf Grundlage des Beschlusses des Bezirksgerichts in Ljubljana Geschäftszeichen Nr. St 

1818/2018 vom 25.5.2021 für den Insolventen Schulder 

 
KONKURSVERWALTER DES SCHULDNERS  

MACOTEX, d.o.o.,  Lokarje 29, 1217 Vodice –  im KONKURS 
 

VERÖFFENTLICHT  
 

DER VERKAUF DES VERMÖGENS DES INSOLVENTEN SCHULDNERS IN EINER 
ÖFFENTLICHEN VERSTEIGERUNG - EINE VERSTEIGERUNG MIT EINER 

ERHÖHUNG DES VERSTEIGERUNGSPREISES  
 

I. VERKAUFSOBJEKT 

 

 

Die Immobilie, die in Natura aus einem Handels-, Geschäfts- und Lagergebäude mit 
zugehörigem Grundstück an der Adresse Lokarje 29, Vodice besteht. Eine Liste des 
Eigentums mit einer genaueren Definition ist dieser Mitteilung beigefügt. 
 
Aufgrund des Gutachtens des Architekten hat das o.g. Geschäftshaus mit seiner funktionalen 
Umgebung noch den Status eines im Bau befindlichen Gebäudes. Um das Gebäude fertig zu 
stellen, müssen noch die letzten Bau- und Installationsarbeiten sowie die 
Versorgungsanschlüsse ausgeführt werden. Sobald das Gebäude funktional fertiggestellt ist, 
kann die Nutzungsgenehmigung erteilt werden. 
 
Gemäß § 66 Abs. 3 des Baugesetzes ist ein Wechsel des Bauherrn während der 
Geltungsdauer der Baugenehmigung zulässig, wobei der Wechsel der zuständigen 
Verwaltungsbehörde für Bauangelegenheiten anzuzeigen ist. 
Der neue Investor - der eventuelle Erwerber - übernimmt die Rechte und Pflichten des 
bisherigen Investors nach diesem Gesetz. 
 
Auf der Grundlage der obigen Ausführungen ist eine Änderung des Eigentums an dem 
betreffenden Gebäude möglich, allerdings als Gebäude im Bau. 
 
Für keinen der Teilanträge und für keines der Grundstücke gibt es einen Eintrag im 
Grundbuch über nicht konformes oder illegales Bauen. 
 

II. Gebotspreis und Höhe der Kaution: 
 
Der Gebotspreis beträgt 230 000,00 EUR.  
Die Höhe der Kaution beträgt 23 000,00 EUR. 
 
 
 
 
 



 

  

 

III. BEDINGUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER AUSSCHREIBUNG 

 

1.) Die öffentliche Auktion steht allen juristischen und natürlichen Personen offen, die sich 

durch Registrierung auf der Website www.netbid.com identifizieren. 

  

Eine Person, die in einem Nicht-EU-Land niedergelassen oder ansässig ist, kann das 

Eigentumsrecht erwerben, sofern die im Gegenseitigkeitsgesetz festgelegten Bedingungen 

erfüllt sind. 

 

2.) Der Bieter muss mindestens einen Werktag vor der öffentlichen Versteigerung eine 

Kaution in Höhe von 10 % des Gebotspreises auf das Transaktionskonto des 

Insolvenzschuldners Nr.: SI56 6100 0001 9868 178, eröffnet bei Delavska hranilnica d.d., PE 

Maribor, mit der Angabe des Verwendungszwecks der Überweisung: "Kaution für die 

öffentliche Versteigerung" einzahlen. Bieter müssen vor Beginn der öffentlichen 

Versteigerung einen Nachweis über die Zahlung des Wertpapiers erbringen, wenn die Mittel 

nicht auf dem Transaktionskonto des Insolvenzschuldners ersichtlich sind. 

 

(2) Anstelle der Zahlung der Sicherheit innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist kann der 

Versteigerer zur Sicherung seiner Verpflichtung zur Zahlung der Vertragsstrafe für die 

Nichterfüllung seiner Verpflichtung zum Abschluss des Kaufvertrags gemäß Artikel 334 

Absatz 1 Buchstabe b Nummer 8 eine unwiderrufliche Bankbürgschaft zugunsten des 

Gemeinschuldners als Begünstigtem bei einer in der Republik Slowenien oder in einem 

anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union niedergelassenen Bank in Höhe des Betrags 

der Sicherheit hinterlegen. Die Bankbürgschaft muss spätestens einen Werktag vor der 

öffentlichen Versteigerung bei der Anschrift des Insolvenzverwalters eingereicht werden, 

S.S. 1630, 2001 Maribor. 

 

Erhält der Bieter in der Auktion den Zuschlag, so gilt die Zahlung der Sicherheit als Bezahlung 

des Areals und wird den anderen Bietern innerhalb von drei Werktagen nach Ende der 

öffentlichen Auktion zinslos zurückerstattet. 

 

Ein potentieller Versteigerer, der die Sicherheit bezahlt und nicht mitbietet (wenn er nicht 

bereit ist, als einziger Bieter bei der Versteigerung einen Vertrag über das versteigerte 

Objekt zum Versteigerungspreis abzuschließen), erhält die Sicherheit nicht zurück, sondern 

ist verpflichtet, dem Insolvenzschuldner eine Vertragsstrafe für die Nichterfüllung der 

Verpflichtung zum Abschluss eines Kaufvertrags in Höhe der Sicherheit zu zahlen. 

 

Falls jedoch mehrere Bieter die Sicherheit bezahlen und keiner von ihnen in die öffentliche 

Versteigerung eintritt oder den Versteigerungspreis akzeptiert, behält der Konkursverwalter 

einen anteiligen Teil der Sicherheit jedes Bieters ein, so dass die Summe aller einbehaltenen 

Sicherheiten die Höhe der geforderten Sicherheit als Zahlung der Vertragsstrafe für die 



 

  

 

Nichterfüllung der Verpflichtung zum Abschluss des Kaufvertrags in Höhe des Betrags der 

Sicherheit erreicht. 

 

Mit der Stellung der Sicherheit akzeptiert der Bieter die Ausschreibungsbedingungen und die 

Verpflichtung, an der Auktion teilzunehmen. 

 

(3) Ein Bieter (Versteigerer), dessen Gebot den Zuschlag erhält, bleibt an dieses Gebot 

gebunden, bis ein höheres Gebot abgegeben wird. 

 

4.) Der Käufer hat vor Vertragsschluss eine schriftliche Erklärung gegenüber dem 

Insolvenzschuldner abzugeben, in der er materiell-rechtlich und strafrechtlich versichert, 

dass dem Vertragsschluss keine Hindernisse im Sinne von Artikel 337 Abs. 1 ZFPPIPP 

entgegenstehen. 

 

5.) Spätestens drei Werktage nach Ende der öffentlichen Versteigerung muss der Käufer 

einen schriftlichen Vertrag abschließen. Unterschreibt der erfolgreiche Bieter den Vertrag 

nicht innerhalb der angekündigten Frist, hat er dem Insolvenzschuldner eine Vertragsstrafe 

für die Nichterfüllung der Verpflichtung zum Abschluss des Kaufvertrages in Höhe der 

Sicherheit zu zahlen. 

 

6.) Die Frist für die Zahlung des Kaufpreises beträgt 60 Tage nach Abschluss des 

Kaufvertrages. 

 

7.) Der Käufer hat den Gesamtkaufpreis innerhalb der vertraglich festgelegten Frist an das 

TRR des Insolvenzschuldners zu zahlen und im Falle des Verzuges die gesetzlichen 

Verzugszinsen zu entrichten. 

  

(8) Der Insolvenzschuldner darf dem Käufer den Besitz an der verkauften Immobilie nicht 

übergeben oder sonstige Handlungen zur Übertragung des Eigentums oder anderer 

Eigentumsrechte auf den Käufer vornehmen, bevor der Käufer den vollen Kaufpreis bezahlt 

hat. 

 

9.) Die Immobilie wird auf einer "seen-buy"-Basis verkauft. Eine Abweichung der 

tatsächlichen von den angegebenen Maßen führt nicht zu einer Änderung des Preises. Der 

Konkursschuldner haftet nicht gemäß Art. 340 des Konkursgesetzes für Sachmängel des 

verkauften Vermögens und seine Haftung für Mängel ist gemäß Art. 467 des ZGB 

ausgeschlossen. 

 

10.) Ist der Käufer mit der Zahlung des Kaufpreises mehr als 15 Tage im Rückstand, kann der 

Insolvenzschuldner vom Kaufvertrag zurücktreten und die Sicherheit einbehalten. 

 



 

  

 

11.) Alle Steuern, die im Zusammenhang mit dem Verkauf der Immobilie und der Erstellung 

des Kaufvertrages anfallen, sind vom Käufer zu tragen, ebenso wie alle anderen Kosten, die 

mit dem Verkauf und der Übergabe der gekauften Immobilie verbunden sind. 

 

12.) Kaufinteressenten können alle Informationen zum Objekt beim Vertreter der NetBid 

GmbH, Herrn Ales Weiksler, an jedem Werktag unter der Telefonnummer 00386 40 515 140  

oder per E-Mail weiksler@netbid.com und auf der Website http://www.netbid.com, 

erhalten. 

 

Eine Besichtigung des Objekts ist nach vorheriger Absprache mit dem Vertreter der Netbid 

GmbH möglich. 

 

Allgemeine Informationen erhalten Sie beim Insolvenzvertreter: Petra Moškon, Tel. 02/25-

24-504, E-Mail: petra.moskon@k22.si. 

 

IV. Regeln für öffentliche Auktionen: 

 

Die Versteigerungsregeln, die einen integralen Bestandteil dieser öffentlichen Versteigerung 

bilden, sind auf der Website www.netbid.com veröffentlicht. 

 

V. Sonstiges:  

 

Ein erfolgloser Bieter, Gläubiger, Vorkaufsberechtigter oder Dritter gemäß Artikel 342 Absatz 

5. Der erste Beteiligte des Verfahrens nach § 5 Abs. 5 des Gesetzes zum Schutz der 

Eigentumsrechte des Erwerbers kann weder im Insolvenzverfahren noch in einem anderen 

Verfahren einen Anspruch auf Aufhebung oder Nichtigkeit des Kaufvertrags, einen Anspruch 

auf Abschluss eines Kaufvertrags zu gleichen Bedingungen mit ihm, einen Anspruch auf 

Aufhebung oder Nichtigkeit eines Verfügungsgeschäfts, durch das ein Eigentumsrecht oder 

ein anderes Vermögensrecht auf den Erwerber übertragen worden ist, oder einen sonstigen 

Anspruch geltend machen, dessen Geltendmachung die Rechte berührt, die der Erwerber 

durch den Abschluss oder die Erfüllung des Kaufvertrags erwirbt. 

 

Anhänge: 

- Liste der Assets mit einer genaueren Definition, 

- Eine indikative Mehrwertsteuerberechnung, 

- Allgemeine Bedingungen für die Teilnahme an der Auktion über die Website 

www.netbid.com. 

 

 

 

 

http://www.netbid.com/
mailto:petra.moskon@k22.si


 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen – NetBid Industrie Auktionen AG 
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Gesellschaft NetBid Industrieauktionen AG  
   
GELTEN FÜR DEN VERMÖGENSVERKAUF DER GESELLSCHAFT Macotex,  d.o.o. – in Konkurs, 
SLOWENIEN 
 
Die Gesellschaft NetBid Industrieauktionen AG (nachfolgend: „NetBid“) betreibt eine Online-
Plattform für den interaktiven Verkauf von gebrauchten Maschinen, Ausrüstungen und 
Immobilien (nachfolgend: „Online-Plattform“). Die folgenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen regeln die Rechtsbeziehung zwischen NetBid sowie Investoren, 
Käufern und Verkäufern (nachfolgend: „Investoren“ oder „Verkäufer“) von Produkten 
(nachfolgend: „abgegebene Produkte“ oder „verkaufte Produkte“) und Personen, die über 
die Online-Plattform NetBid Produktangebote für den Verkauf abgeben (nachfolgend: 
„Benutzer“ oder „Käufer“). 
 
 

I. Allgemeines 
 

1. Bei der Registrierung beauftragt der Benutzer die Gesellschaft NetBid, seine persönlichen 
Daten und den Benutzernamen als einen Teil der Online-Auktion aufzuzeichnen, zu 
speichern und zu benutzen. Die Registrierung ist kostenlos. Der Zugriff auf die Online-
Plattform erfolgt mit einem Benutzernamen und einem Passwort. Alle Benutzerdaten 
werden nur für die Durchführung von Transaktionen und für die Verwaltung der Online-
Plattform gespeichert und benutzt.  
 
2. Der Benutzer identifiziert sich und beweist die Berechtigung zur Verwendung der Online-
Plattform mit einem Benutzernamen und Passwort. Um die Vertraulichkeit der Daten zu 
gewährleisten und den Missbrauch durch nicht autorisierte Personen zu verhindern, müssen 
bestimmte Vorkehrungen getroffen werden. Nach der Registrierung erhält der Benutzer von 
der Gesellschaft NetBid einen Benutzernamen und ein Passwort. Das Recht auf Zugang 
existiert nicht. Im Falle von falschen Daten oder Missbrauch behält sich die Gesellschaft 
NetBid das Recht vor, das Recht auf Zugang zur Online-Plattform zu widerrufen. Der 
Benutzer kann seine Registrierung widerrufen.  
 
3. Art des Verkaufs (Alpha Scorpii, družba za obnovljive vire, d.o.o., Šalovci 161, 9204 

Šalovci IM KONKURS) 

Die „Premium-Auktion“ ist eine Auktion mit einer breiten Palette an zusätzlichen 
Dienstleistungen der NetBid-Plattform: technische Daten und digitale Fotos der auf der Seite 
angebotenen Produkte, die Bewertung ihres Marktwerts sowie gezielte Werbung in 
Fachzeitschriften.  
 
 
II. Besondere Regeln, die für die „Premium-Auktion“ beim Online-Verkauf gelten 
 
1. Die Gesellschaft NetBid bietet ihre Dienstleistungen hinsichtlich der ausgewählten 

Verkaufsform an (siehe Abschnitt I.3.). Der Verkauf von Gegenständen in Form der 



 

  

 

„Premium-Auktion“ wird seitens der Gesellschaft NetBid im Namen und auf Rechnung 
des Verkäufers zugunsten des Investors oder Käufers durchgeführt.  

2. Der Verkäufer teilt der Gesellschaft NetBid seine Preiserwartungen und den 
Mindestpreis mit. Der Verkäufer gibt allein keine Angebote im rechtlichen Sinne des 
Wortes ab. Alle Informationen, die der Verkäufer zur Verfügung stellt, werden für 
Auktionseinladungen benötigt. 

3. Zum Zwecke eines Vertragsabschlusses mit dem Verkäufer gibt der interessierte Bieter 
über die NetBid-Online-Plattform ein Angebot ab, wobei er alle Informationen des 
Verkäufers hinsichtlich Mindestpreis (Ausgangspreis) und Zeitraum für eine 
Angebotsannahme (Datum, Uhrzeit) berücksichtigt. Der Kaufvertrag zwischen Verkäufer 
und Bieter tritt in Kraft, wenn das Konkursgericht die Zustimmung nach Artikel 341 des 
ZFPPIPP zum abgeschlossenen Kaufvertrag zwischen Käufer und Verkäufer annimmt. Der 
Verkäufer entscheidet in seinem eigenen Ermessen, welches Angebot er annehmen 
möchte. NetBid hat bei der Auswahl keine Wirkung und dient nur als Vermittler zwischen 
Verkäufer und Anbieter. NetBid übernimmt keine Haftung für Produkte, die zum Verkauf 
angeboten werden. Eventuelle Gewährleistungspflichten können nur zwischen Verkäufer 
und Käufer bestehen, die aus dem zwischen den beiden Parteien abgeschlossenen 
Vertrag hervorgehen. Bieter können sich die Verkaufsgegenstände vor der Sammlung der 
Gebote nach vorheriger telefonischer Vereinbarung unter der Telefonnummer +386 40 
515 140 - Herr Weiksler Aleš ansehen. Die über die Webseite der Gesellschaft NetBid 
zugänglichen Daten, insbesondere technische Daten und Informationen über die Größe 
des jeweiligen Gegenstands, stellen keine Garantie über die Eigenschaften des 
Gegenstands dar. Gebrauchte Gegenstände, die der Verkäufer an den Käufer über die 
Online-Plattform verkauft, werden im aktuellen Zustand verkauft und es werden 
keinerlei Garantien hinsichtlich der Qualität des Gegenstands gewährt. 

4. Pflichten anderer Auktionsbieter erlöschen, wenn der Verkäufer das abgegebene 
Angebot annimmt. 

5. Der erfolgreiche Bieter verpflichtet sich, für sein dem Verkäufer und der Gesellschaft 
NetBid gemachtes Angebot, einen Kaufvertrag innerhalb von drei Geschäftstagen nach 
Ablauf der Auktionsfrist abzugeben (nachfolgend: „Verpflichtungszeitraum"). Die 
Gesellschaft NetBid ist berechtigt, während des Verpflichtungszeitraums das Angebot 
des besten Bieters aufgrund von höherer Gewalt zurückzuweisen. 

6. Der erfolgreiche Bieter oder Käufer erhält den zu unterzeichnenden Kaufvertrag per E-
Mail verpflichtet sich, den unterzeichneten Kaufvertrag via E-Mail an die 
Absenderanschrift innerhalb von drei Arbeitstagen zu senden. 

7. Solange der Kaufpreis, die Vermittlungsgebühr und alle damit verbundenen Steuern, die 
auf den Verkaufsgegenstand zurückzuführen sind, (nachfolgend: 
„Zahlungsverpflichtung“) nicht vollständig bezahlt sind, gilt der Verkaufsgegenstand als 
nicht verkauft. 

8. Sollten der Kaufpreis und die Vermittlungsgebühr, wie in Kapitel III.1 angegeben, und alle 
damit verbundenen Steuern nicht rechtzeitig bezahlt werden, oder sollte der Käufer den 
Verkaufsgegenstand nicht rechtzeitig annehmen und somit die Nachfrist verstreichen 
lassen, ist der Verkäufer berechtigt, Schadenersatz wegen Nichterfüllung des Vertrags zu 
verlangen und vom Vertrag zurückzutreten. 

9. Der Käufer ist verpflichtet, nach geleisteter Zahlung den Verkaufsgegenstand in den 
Besitz zu übernehmen. 



 

  

 

10. Kosten für Transport oder Demontage des verkauften Gegenstands trägt der Käufer. Für 
Schäden, die während der Demontage oder des Transports einer dritten Person 
gegenüber entstanden sind, haftet der Käufer. Müssen aufgrund des beschädigten 
Gegenstands im Gebäude oder in einem Teil des Gebäudes Ausgänge erstellt werden, ist 
der Käufer verpflichtet, alle Kosten für solche Aufgaben zu übernehmen. Die Gesellschaft 
NetBid behält sich das Recht vor, Schäden am Gebäude oder einer dritten Person 
entstandene Schäden bei der Demontage oder beim Transport des Gegenstands in 
Rechnung zu stellen. Informationen über Verkaufsgegenstand und Sicherheitsleistung 
können der Website der Gesellschaft NetBid (www.netbid.com) entnommen werden. 

11. Der Verkauf erfolgt nach dem Prinzip „wie es ist“. Der Verkäufer haftet nicht für 
eventuelle Sachschäden oder versteckte Mängel. 

12. Der Zugang zu Orten, an denen sich die Gegenstände befinden, um die Gegenstände zu 
überprüfen, und der Transport zu diesen Orten erfolgen auf eigene Gefahr. Haftung der 
Gesellschaft NetBid oder des Verkäufers ist ausgeschlossen. 

13. Die für die Online-Plattform geltenden Bedingungen gelten auch für jeden potenziell 
abgeschlossenen Kaufvertrag. 

14. Da der Kaufvertrag zwischen dem Verkäufer und dem besten Bieter abgeschlossen wird, 
übernimmt die Gesellschaft NetBid keine Haftung für den verkauften Gegenstand. 

 
 

III. Zusätzliche Auktionsregeln  
 
1. Im Falle eines erfolgreich abgeschlossenen Kaufvertrags über das Online-Portal NetBid 
zahlt der Käufer an die Gesellschaft folgende Gebühr: 

- Verkauf von Ausrüstung: Gebühr des Käufers in Höhe von 15 % ohne die Gebühr des 
Verkäufers 

 
Die oben genannten Beträge gelten für Online-Kaufpreise (ohne Mehrwertsteuer und 
andere damit verbundene Steuern und Gebühren).  
 
2. Wird der Verkauf über die NetBid-Online-Plattform oder in Form der „Premium-Auktion“ 
erfolgreich durchgeführt, haben der Verkäufer oder der Investor an die Gesellschaft NetBid 
nur jene Gebühr zu entrichten, die mit der Gesellschaft NetBid im Voraus für jeden einzelnen 
Fall vereinbart wurde.  
 
Diese Auktion ist für den Verkäufer gebührenfrei.  
 
3. Bei Kaufbeträgen, die EUR 100.000,00 übersteigen, muss der ausgewählte Käufer 
innerhalb von 5 Tagen nach dem Anruf des Verkäufers 10% des Kaufpreises für die 
Ernsthaftigkeit des Angebots zahlen. 
 
4. Im Falle eines Verkaufs über die NetBid-Online-Plattform in Form der „Standard-Auktion“ 
oder „Premium-Auktion“ legt die Gesellschaft NetBid die Rechnung mit ausgewiesener 
Gebühr dem Käufer oder Investor vor. Die geltende Mehrwertsteuer oder andere damit 
verbundene Steuern werden auf die Zahlungsbeträge angerechnet. Die Gebühr kann mit 
einem zugelassenen Scheck bezahlt werden, der unwiderruflich von einer Bank oder mittels 
Kredittransaktion seitens der Gesellschaft NetBid bestätigt wird, nachdem die Rechnung 



 

  

 

elektronisch oder per Post gesendet wurde. Anfallende Transaktionskosten oder andere 
Kosten trägt der Käufer. Die Gebühr ist zahlbar am Tag des Rechnungseingangs, unabhängig 
von der Zahlung des Kaufpreises oder von Rechtsansprüchen, die sich aus dem Kaufpreis 
ergeben. Beim Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Zinssatz 
der Europäischen Zentralbank berechnet. Käufer aus Ländern außerhalb der Europäischen 
Union haben die Mehrwertsteuer und andere Steuern an die Gesellschaft NetBid in Form 
einer Anzahlung zu leisten. Die Mehrwertsteuer wird nach der Übermittlung von 
ordnungsgemäß abgestempelten Original-Ausfuhrdokumenten, erstattet. Benutzer 
innerhalb der Europäischen Union sind von der Steuer befreit, wenn sie die amtlich 
überprüfte Echtheit der Steueridentifikationsnummer vorzeigen. 
 
5. Die Gesellschaft NetBid haftet in Fällen einer vorsätzlichen Handlung oder grober 
Fahrlässigkeit, die vertragliche und außervertragliche Pflichten verletzt, insbesondere bei 
Missachtung der Leistung, Verzug, Nachlässigkeit beim Vertragsabschluss und 
unberechtigten Handlungen ihrer Mitarbeiter und Agenten, ausschließlich gegenüber 
Investoren und Benutzern. Der Haftungsausschluss bei schuldhafter Verletzung von 
Vertragsbedingungen, die die ordnungsgemäße Vertragsdurchführung, auf den sich die 
Parteien stützen (Grundpflichten), ermöglichen, findet keine Anwendung. Der 
Haftungsausschluss gilt auch nicht bei Verletzungen, wo Gefahr für das Leben und 
Gesundheit besteht. Die Verantwortung für einen Verstoß gegen die Verpflichtungen aus 
einer groben Fahrlässigkeit und Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten ist auf 
typische und vorhersehbare Schäden begrenzt. Die obigen Angaben gelten für die Ansprüche 
der Investoren und Benutzer für die Erstattung der angefallenen Kosten.  
 
6. Die Gesellschaft NetBid haftet nicht für den Dauerbetrieb der Website 
http://www.netbid.com, und haftet daher auch nicht für eventuelle technische Störungen 
bei Internetzugang oder -verbindung. Die Gesellschaft NetBid übernimmt keine Haftung für 
aufgrund technischer Probleme oder höherer Gewalt nicht abgegebene oder nicht 
gespeicherte Angebote.  
 
7. Die an der Auktion teilnehmenden Parteien (NetBid, Investoren, Benutzer) vereinbaren 
einvernehmlich, Streitigkeiten und Missverstände gütlich beizulegen. Sollten die Parteien die 
aus dem Verkaufsgegenstand hervorgehenden Streitigkeiten nicht gütlich beilegen können, 
so werden diese vor dem zuständigen Bezirksgericht in Murska Sobota, Slowenien, gelöst. 
 
 
 
16.6.2021 
  

 

http://www.netbid.com/

